
BfM-Fraktion: 

Die BfM-Fraktion erkundigt sich über die Zusammensetzung des Streugutes und 
die Kapazitäten des Bauhofes zur Schadensbehebung durch Salz im 

Straßenseitenraum. 
 
Antwort der Verwaltung: 

Aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht müssen Hauptverkehrsstraßen mit 
Salz gestreut werden. Wo es möglich ist, nutzt die Stadt abstumpfende Mittel um 

eine Schädigung des Straßenseitenraumes zu verhindern. Die Mitarbeiter des 
Bauhofes kümmern sich fachmännisch um die Pflege der betroffenen Flächen. 


